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SIGB - Allgemeiner Teil

Kurzfristige Freiheitsstrafe: Besitz von
Heroin
Zwar handelt es sich bei Heroin um eine sog. harte
Droge. Nach inzwischen allgemein verbreiteter An-
sicht in der obergerichtlichen Rechtsprechung ge-
nügt der Besitz von Heroin zur Begründung ,,beson-
derer Umstände" zur Verhängung einer kurzfristigen
Freiheitsstrafe i.S.d. 5 47 Abs.l StCB allein nicht.
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